
AUSGABE
3. QUARTAL 2023

TOPTHEMA:

Personengesell-
schaften und
deren
Gesellschafter
Mehr dazu auf Seite 5

So erhalten Sie
ganz einfach Ihr

persönliches Exemplar:

Melden Sie sich jetzt an!

Mehr auf Seite 7



EDITORIAL

Sehr geehrte Leser, liebe Mandanten,

das Steuerrecht entwickelt sich stetig weiter. Uns
liegt viel daran, dass Sie immer gut informiert sind.
Wir haben auch diesen Monat wichtige Änderungen
und Informationen aus den Bereichen Recht, Steu-
ern und Wirtschaft für Sie zusammengestellt.

Bei weiteren Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter. 
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TOPTHEMA

Umsatzbesteuerung der öfftl.
Hand: Sonderregelungen für
Gebietskörperschaften

Für die Umsatzbesteuerung der öffentlichen
Hand sind im Umsatzsteuergesetz (§ 18 Abs. 4f
und 4g) Sonderregelungen für Gebietskörper-
schaften enthalten. Das Bundesfinanzminis-
terium (BMF) hat in diesem Zusammenhang
ein Anwendungsschreiben herausgegeben
und den Umsatzsteuer-Anwendungserlass
entsprechend angepasst.

§ 18 Abs. 4f UStG enthält Regelungen für die
dezentrale Umsatzbesteuerung von Organi-
sationseinheiten des Bundes und der Länder.
Sofern Organisationseinheiten der Gebiets-
körperschaften Bund und Länder durch ihr
Handeln eine umsatzsteuerliche Erklärungs-
pflicht begründen, obliegen diesen Organisa-
tionseinheiten insoweit alle steuerlichen
Rechte und Pflichten der jeweiligen Gebiets-
körperschaft für die Umsatzbesteuerung. Das
BMF erläutert in seinem aktuellen Schreiben
einige Begrifflichkeiten und Verfahrensas-
pekte. Dabei nimmt es insbesondere Stellung
zum Begriff der Organisationseinheit, zur
Bildung und Zusammenfassung von Organisa-

tionseinheiten, zur Überschreitung von Be-
tragsgrenzen, zur einheitlichen Ausübung von
Wahlrechten, zum Verzicht auf die dezentrale
Besteuerung und zur Durchführung des Be-
steuerungsverfahrens für Organisationsein-
heiten.

In § 18 Abs. 4g UStG sind Sondervorschriften
für eine von den Vorschriften der Abgabenord-
nung abweichende Festlegung der örtlichen
Zuständigkeit für die Besteuerung dieser Or-
ganisationseinheiten geregelt. In Bezug auf
diese Sonderregelungen enthält das Schrei-
ben neben allgemeinen Ausführungen auch
Erläuterungen zur Anordnung der Zuständig-
keit innerhalb eines Landes, zur Zuständig-
keitsvereinbarung mit einer Landesfinanzbe-
hörde eines anderen Landes und zur Zustän-
digkeitsvereinbarung für die Besteuerung von
Organisationseinheiten der Gebietskörper-
schaft Bund. ...

Sie erreichen uns jederzeit über
unser Kontaktformular!

Haben Sie Fragen
zu diesem Thema?

Sie möchten weiterlesen?

Lesen Sie den vollständigen Artikel
hier:

Weiterlesen

Wir informieren Sie gerne
über wichtige, steuerliche
Änderungen – direkt auf Sie
zugeschnitten.

Jetzt anmelden und zukünftig
individuelle Ausgaben erhalten.

Jetzt anmelden
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https://www.wiadok.de/digital/steuern-online-demo/?article=79307157
https://www.neumann-schmeer.de/kontakt/


EXKLUSIV

Wenn die KI sich selbst zitiert

ChatGPT ist die Webmaschine der KI-Revolution: Schüler schrei-
ben mit dem Werkzeug Aufsätze, CEOs E-Mails, Wissenschaftler
Abstracts. Die Sprach-KI, die mit riesigen Datenmengen aus dem
Internet trainiert wurde, hat die Schleusen der Textproduktion
geöffnet: Jeden Tag fluten massenhaft KI-generierte Texte die
digitalen Kommunikationskanäle. Wie viele, lässt sich schwer
beziffern, doch wenn man bedenkt, dass das Sprachmodell schon
in der ersten Woche seines Launchs zehn Millionen Anfragen pro
Tag erhielt, dürfte der Output beträchtlich sein. Schon bei der
Erfindung des Buchdrucks klagten Gelehrte über die Literatur-
schwemme. Der Siegeszug der Generativen KI könnte das Pro-
blem abermals verschärfen.

Kürzlich hat das EU-Parlament nach monatelangen Verhandlun-
gen ihre Position zum AI Act vorgelegt: Das weltweit erste Gesetz
zur Regulierung von KI sieht strenge Regeln für die Anbieter sol-
cher Systeme vor. Es ist der Versuch, eine Technologie zu kontrol-
lieren, die die Gesellschaft so tiefgreifend verändern könnte wie
die Erfindung der Dampfmaschine.

Es ist eine Ironie der Geschichte, dass KI-gestützte Überset-
zungstools, eine Vorstufe großer Sprachmodelle, unter anderem
mit EU-Dokumenten trainiert wurden, also mit Texten jener Insti-
tution, die KI nun rechtlich einhegen will. So hat Microsoft seine
eigens für das EU-Parlament entwickelte multilinguale Transkrip-
tionssoftware mit Plenarprotokollen gefüttert.

Die EU sitzt auf einem wahren Datenschatz: Der digitale Korpus,
ein strukturierter Datensatz, der der Öffentlichkeit zum Zwecke
maschineller Übersetzung oder wissenschaftlicher Projekte wie
Diskursanalysen zur Verfügung gestellt wird, umfasst 1,37 Milliar-

den Wörter. Mit dem AI Act hat die gut geölte Politikmaschinerie
der Textsammlung weitere 46.000 Wörter hinzugefügt - Annexe
ausgerechnet.

Dass Sprachmodelle so mächtig wurden, dass sie sogar von ihren
Entwicklern zur Gefahr erklärt werden, verdankt sich also nicht
zuletzt der Handarbeit des Übersetzungsdienstes der EU, der die
Wortbeiträge in die Amtssprachen übertrug. Allein, Politiker
schreiben ihre Reden nicht mehr selbst. So hat die dänische Mi-
nisterpräsidentin Mette Frederiksen im Parlament eine Rede
gehalten, die teils von ChatGPT verfasst wurde. Was aber, wenn
künftig KI-Systeme mit computergenerierten Texten trainiert
werden, wenn also Maschinen mit dem gefüttert werden, was
andere vorher ausgespuckt haben und Texte nur noch wieder-
käuen?

Eine Gruppe von britischen und kanadischen Wissenschaftlern
hat dieses Problem kürzlich in einer Studie ("The Curse of Recur-
sion") untersucht. Die Forscher gaben einen aus dem Zusammen-
hang gerissenen Textauszug eines Wikipedia-Artikels über
Kirchtürme in einer englischen Grafschaft in ein Sprachmodell
ein. Die KI spuckte zwei Sätze über gotische Architektur aus.
Dieser Output wurde als Input für den nächsten Prompt benutzt,
dessen Output wiederum als Input für die folgende Anfrage
diente und so weiter.   ...

 

Exklusiv aus
"Die Welt"

Sie möchten Weiterlesen?
Lesen Sie den vollständigen Artikel hier: Weiterlesen

Lesezeit: 3 Minuten
Aus "DIE WELT"
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SHORT NEWS

Förderkompass 2023: Die Programme
des BAFA auf einen Blick

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

setzt für das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-

schutz (BMWK) zahlreiche Förderprogramme um. Orientierung

über die verschiedenen Programme in den Bereichen Energie

und Wirtschaft bietet der Förderkompass. Dieser richtet sich

an private Haushalte sowie kleine und mittlere Unternehmen

(KMU). 

Lesen Sie den vollständigen Artikel unter:

Weiterlesen

RECHT

Neue Beitragssätze in der
Pflegeversicherung ab 1.7.2023

Das Bundesverfassungsgericht hat 2022 entschieden, dass es

mit dem Grundgesetz unvereinbar ist, dass beitragspflichtige

Eltern in der sozialen Pflegeversicherung unabhängig von der

Zahl der von ihnen betreuten und erzogenen Kinder mit gleichen

Beiträgen belastet werden. Demzufolge wurde der Gesetzgeber

aufgefordert, eine Neuregelung zu treffen. Dies ist nun mit

Wirkung ab dem 1.7.2023 erfolgt.

Lesen Sie den vollständigen Artikel unter:

Weiterlesen

RECHT

Reform des Arbeitszeitgesetzes: Elektronische
Zeiterfassung für Beschäftigte in der Pipeline

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat einen Refe-

rentenentwurf für ein „Gesetz zur Änderung des Arbeitszeitge-

setzes und anderer Vorschriften“ vorgelegt. Der Entwurf enthält

Vorgaben zur elektronischen Aufzeichnung der Arbeitszeit der

Arbeitnehmer.

Lesen Sie den vollständigen Artikel unter:

Weiterlesen

STEUERN

Personengesellschaften und deren
Gesellschafter

Lesen Sie den vollständigen Artikel unter:

Weiterlesen
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https://www.wiadok.de/digital/steuern-online-demo/?article=79307539
https://www.wiadok.de/digital/steuern-online-demo/?article=79307517
https://www.wiadok.de/digital/steuern-online-demo/?article=79307798
https://www.wiadok.de/digital/steuern-online-demo/?article=78803551


SHORT NEWS
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STEUERN

Gleichzeitige Zahlung einer Pension und eines
Geschäftsführergehalts: Nicht immer eine
verdeckte Gewinnausschüttung

Arbeitet ein GmbH-Gesellschafter-Geschäftsführer nach Ein-

tritt in den Ruhestand weiter in der Geschäftsführung und erhält

er dafür neben seinen Versorgungsbezügen Gehalt, liegt keine

verdeckte Gewinnausschüttung vor, wenn das Gehalt so redu-

ziert ist, dass es die Differenz zwischen Versorgungszahlung

und letzten Aktivbezügen nicht überschreitet.

Lesen Sie den vollständigen Artikel unter:

Weiterlesen

https://www.wiadok.de/digital/steuern-online-demo/?article=79307885


IHRE THEMEN

Persönliche Ausgabe
gewünscht?
Melden Sie sich jetzt an!

Immer
 das Wichtigste

für Sie.

Sichern Sie sich hier Ihr persönliches
Exemplar:

Jetzt anmelden

Hier können bald Ihre
persönlichen Artikel stehen!

Reine Grundstücksunternehmen: Schon eine
Treppenhausreinigung bringt erweiterte Gewerbesteuerkürzung
zu Fall

Reinen Grundstücksunternehmen, die ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten
und nutzen, steht eine sogenannte erweiterte Gewerbesteuerkürzung zu: Sie können
ihren Gewerbeertrag um den Teil kürzen, der auf die Verwaltung und Nutzung des ei-
genen Grundbesitzes entfällt. Doch aufgepasst: Schon geringfügige „schädliche“
Nebentätigkeiten können dazu führen, dass die erweiterte Gewerbesteuerkürzung
komplett versagt wird!

Mehr erfahren

Umsatzsteuer auf Ladepunkte für Elektrofahrzeuge (E-Charging)

Der Europäische Gerichtshof hat für Klarheit gesorgt mit seiner Entscheidung, dass
die komplexen Leistungen des E-Chargings (bestehend aus Ladevorgang und
Dienstleistungselementen) insgesamt umsatzsteuerlich als Lieferung gelten.

Mehr erfahren
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https://www.wiadok.de/digital/steuern-online-demo/?article=78803622


TOPTHEMA
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Das Recht der Personengesellschaften wird mit Wirkung ab dem
01.01.2024 reformiert. Insbesondere wird die Gesellschaft bürger-
lichen Rechts (GbR) nun auch im Gesetz als rechtsfähig anerkannt
und das frühere Gesamthandsprinzip abgeschafft. Ferner wird für
Gesellschaften bürgerlichen Rechts ein eigenes Gesellschaftsre-
gister eingeführt. Die Eintragung in das Register ist freiwillig, je-
doch Voraussetzung für die Eintragung einer GbR in das Grund-
buch oder für ihre Aufnahme in die Gesellschafterliste einer
GmbH. Auf bereits bestehende Immobilien GbR’s wird das MoPeG
dann Auswirkungen entfalten, wenn derartige Eintragungen in
das Grundbuch oder in eine Gesellschafterliste anstehen. Die
Eintragung einer GbR in des Gesellschaftsregister zieht eine
Eintragung in das Transparenzregister nach sich und ist somit mit
der Bekanntgabe der wirtschaftlich berechtigten Personen ver-
bunden. Mit der Eintragung wird wohl auch eine Veröffentlichung
des Gesellschaftsvertrages einhergehen. Damit werden die jewei-
ligen Gesellschaftsstrukturen sichtbar. Eine einmal vorgenom-
mene Eintragung ist nicht mehr zurücknehmbar. Für die GbR
wurde eine Notgeschäftsführungsregelung geschaffen, um si-
cherzustellen, dass die Gesellschaft auch dann handlungsfähig
ist, wenn nicht alle Gesellschafter gemeinsam handeln können. 
 
Im Recht der Personenhandelsgesellschaften (OHG, KG, GmbH &
Co. KG) führt das MoPeG neue Regelungen für die Geltendma-
chung von Beschlussmängeln ein. Zudem werden erstmals Rege-
lungen zur Ladung und Durchführung von Gesellschafterver-
sammlungen in der Personenhandelsgesellschaft eingeführt.
Vorbehaltlich anderslautender Regelungen im Gesellschaftsver-
trag können Gesellschafterversammlungen einer Personenhan-
delsgesellschaft nur durch die geschäftsführenden Gesellschaf-
ter einberufen werden. 
 
Die gesetzlichen Änderungen orientieren sich am Leitbild der
OHG. Im Grundsatz sehen die gesetzlichen Regelungen unter
anderem eine Gesamtvertretung durch alle Gesellschafter und bei
der Beschlussfassung eine Einstimmigkeit vor. Von den gesetzli-
chen Vorgaben kann in den jeweiligen Gesellschaftsverträgen
abgewichen werden. Viele bereits existierenden GbR’s haben
durch gewachsene Gesellschaftsstrukturen schon heute von den
zukünftig geltenden gesetzlichen Regelungen abweichende
Strukturen. Zukünftig wird eine GbR nicht mehr beim Tod eines
Gesellschafters aufgelöst. Der verstorbene Gesellschafter wird
aus der Gesellschaft ausscheiden und nicht eintrittsberechtigten

Erben wird ein Abgeltungsanspruch zustehen. Daher sollte be-
reits jetzt über Nachfolgeregelungen nachgedacht werden.
 
Insbesondere unter sozialversicherungsrechtlicher Hinsicht wird
zu prüfen sein, welche Auswirkungen vom Gesetz abweichende
Regelungen haben werden. Die Neuregelungen werden aller
Voraussicht nach Schwerpunkt bei zukünftigen Betriebsprüfun-
gen sein. Die bestehenden Gesellschaftsstrukturen werden im
Hinblick auf die Sozialversicherungspflicht von Gesellschaftern
im Fokus stehen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit werden die von
den Sozialgerichten entwickelten Grundsätze zur Sozialversiche-
rungspflicht von GmbH-Geschäftsführern zukünftig auf die GbR-
Geschäftsführer übertragen werden. Das kann konkret bedeuten,
dass ein GbR-Geschäftsführer, der nicht mehrheitsbeteiligt ist
und auch kein Vetorecht in Bezug auf von der Gesellschafterver-
sammlung getroffene Entscheidungen hat, als sozialversiche-
rungspflichtig eingestuft werden könnte. Dies gilt auch, wenn er
für seine Tätigkeit kein Gehalt erhält. Im deutschen Sozialversi-
cherungsrecht erfolgt in solchen Fällen eine fiktive Abrechnung
nach dem üblicherweise zu zahlenden Gehalt.
 
Vor dem Hintergrund der weitreichenden Konsequenzen der zum
01.01.2024 eintretenden gesetzlichen Änderungen des Rechts der
Personengesellschaften stellt sich die Frage, was zu tun ist.
 
Bereits vorhandene Strukturen in der Gesellschaft sind zu prüfen
und in einem Gesellschaftsvertrag niederzulegen. Es sollte über
die Formulierung von Nachfolgeregelungen im Gesellschaftsver-
trag nachgedacht werden. Hiervon ausgehend sollten die Konse-
quenzen der gesellschaftsvertraglichen Regelungen auf den so-
zialversicherungsrechtlichen Status der Gesellschafter geprüft
und gegebenenfalls im Rahmen einer Statusfeststellung
überprüft werden. Ferner sollte geprüft werden, ob eine Eintra-
gung in das Register der Personengesellschaften im konkreten
Fall sinnvoll ist.
 
Gerne stehen wir Ihnen für Fragen rund um die Modernisierung
des Rechts der Personengesellschaften zur Verfügung.

MoPeG – Reform des Rechts
der Personengesellschaften
zum 01.01.2024 und die
weitreichenden
Konsequenzen für die GbR



STEUERN

Plattformen-Steuertransparenzgesetz: eBay
und Co. - BMF klärt Anwendungsfragen

Das am 01.01.2023 in Kraft getretene Plattformen-Steuertrans-

parenzgesetz verpflichtet Betreiber digitaler Plattformen unter

bestimmten Voraussetzungen zur Weitergabe von Informatio-

nen über die Einkünfte ihrer Nutzer (Anbieter auf der Plattform)

an die Steuerbehörden. Ziel des Gesetzes ist es, einen besseren

Zugang zu Informationen zu ermöglichen, insbesondere zu

Einkünften, die unter Verwendung digitaler Plattformen erzielt

werden.

Lesen Sie den vollständigen Artikel unter:

Weiterlesen
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SHORT NEWS

RECHT

Gemeinschaftspraxis: Schon zwei Ärzte können
ein „Zentrum“ bilden

Lesen Sie den vollständigen Artikel unter:

Weiterlesen

STEUERN

Abzinsung eines ratierlich gezahlten
Kaufpreises: Zinsen sind Einkünfte aus
Kapitalvermögen

Das Finanzgericht Köln hat entschieden, dass für den Fall, dass

ein zum Privatvermögen gehörender Gegenstand veräußert

und die Kaufpreisforderung langfristig – d. h. für länger als ein

Jahr – bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gestundet wird, die

geleisteten Kaufpreisraten in einen Tilgungs- und einen Zins-

anteil aufzuteilen sind.

Lesen Sie den vollständigen Artikel unter:

Weiterlesen

STEUERN

Anleger aufgepasst: Den Finanzbehörden
liegen Daten einer Kryptobörse vor

Wer in digitale Währungen wie Bitcoin oder Ethereum investier-

te, konnte sich lange Zeit gleichsam in einer Welt ohne staatli-

che Kontrolle wähnen. Diese Zeiten dürften nun aber vorbei

sein! Die nordrhein-westfälische Finanzverwaltung hat im Zuge

eines Auskunftsersuchens von einer großen Kryptobörse ein

umfangreiches Paket mit den Daten von Tausenden Kunden

erhalten und kann damit überprüfen, ob die Nutzer ihre Gewin-

ne korrekt versteuert haben.

Lesen Sie den vollständigen Artikel unter:

Weiterlesen

NS+P noch näher!

Nähere Informationen gibt's hier.

Die neue App macht's
möglich!
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SHORT NEWS

Vorsicht vor nicht fortlaufenden
Rechnungsnummern: Schätzungen drohen

Bei der Vergabe von Rechnungsnummern ist man auf der siche-

ren Seite, wenn diese fortlaufend sind. Wie der Bundesfinanzhof

erneut bestätigte, können Lücken das Finanzamt im Einzelfall

zu Hinzuschätzungen berechtigen.

Lesen Sie den vollständigen Artikel unter:

Weiterlesen
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WUSSTEN SIE SCHON?

Wussten Sie schon,...

... dass Ameisen sich für die Krebsfrüherkennung sehr gut eignen?

In der Krebsmedizin kommt der Diagnostik eine große Bedeutung
zu. Doch die Verfahren zur Beurteilung von Gewebeproben sind
aufwändig und teuer. Deshalb versuchen Forschende schon län-
ger, den Geruchssinn von Tieren zu nutzen. Gerade Hunde haben
bereits eindrucksvoll gezeigt, dass ihre feinen Nasen zwischen
Krebszellen und gesundem Gewebe unterscheiden können. Ent-
artete Zellen setzen spezielle flüchtige Substanzen frei, die durch
das hochsensible Sinnessystem der Tiere erfasst werden können.
Allerdings ist der Kostenfaktor bei Hunden aufgrund monatelan-
ger Ausbildung und ständiger Betreuung sehr hoch. Mittlerweile
ist lange bekannt, dass Ameisen einen hochsensiblen Geruchs-
sinn haben und sehr schnell lernen. Dass auch sie Krebszellen
riechen können, hat vor Kurzem ein französisches Forscherteam

herausgefunden. Für die Versuche stellte das Team unterschied-
liche Riechproben her. Dazu wurden Laborkulturen von verschie-
denen Arten von Krebszellen sowie von gesunden Vergleichszel-
len in Probenmaterial verwandelt. Auf die Krebs-Proben wurden
die Versuchstiere geeicht, indem die Forscher sie mit einer Zu-
ckerlösung versetzten. Innerhalb einer überraschend kurzen
Trainingsphase schienen die Ameisen die Geruchsmerkmale der
Krebs-Proben zu „bevorzugen”: Bei der Wahl zwischen den gesüß-
ten Krebszellen-Lösungen und den ebenfalls gesüßten Kontroll-
zellen-Lösungen liefen die Tiere durchgehend auf das Geruchs-
muster mit den Krebszellen zu. Nun denkt man daran, Ameisen
auch auf das Aufspüren von Betäubungsmitteln, Sprengstoffen
oder Krankheiten wie Malaria zu trainieren.

Dr. Neumann, Schmeer und Partner mbB
Karmeliterstraße 6, 52064 Aachen

Telefon: +49 (0)241-44 666-0
ax: +49 (0)241-44 666-99
info@neumann-schmeer.de
www.neumann-schmeer.de
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NS+P Plus bietet lediglich allgemeine Informationen. Wir übernehmen keine Gewähr für die inhaltliche
Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen. In keinem Fall sind diese geeignet, eine kompetente
Beratung im Einzelfall zu ersetzen. Hierfür steht Ihnen die Dr. Neumann, Schmeer und Partner mbB
gerne zur Verfügung.

NS+P Plus unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Eine Speicherung zu eigenen privaten Zwecken oder
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